
ARAG Verbrauchertipps - Kein Vollkaskoschutz für Pkw-Anhänger

Wer mit einem Anhänger einen Unfall mit dem eigenen Pkw verursacht, kann nicht

damit rechnen, dass die Vollkaskoversicherung für die Schäden geradesteht. Dabei

verweisen die ARAG Experten auf die Ausschlussklausel in den Allgemeinen

Bedingungen für die Kraftfahrtversicherung (AKB).

Die besagt, dass Unfallschäden zwischen ziehendem und gezogenem Fahrzeug, die ohne äußere

Einwirkungen geschehen, nicht versichert sind. In einem konkreten Fall hatte ein Mann beim

Rückwärtssetzen mit dem Anhänger den hinteren Kotflügel seines Wagens beschädigt. Die

Vollkaskoversicherung verweigerte jedoch die Zahlung und verwies auf die AKB

(Bundesgerichtshof, Az.: IV ZR 128/14).
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Über ARAG

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als

vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie

ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer

Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 17 Ländern –

inklusive den USA und Kanada – nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen

Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren

Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit 3.800

Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von mehr als 1,7

Milliarden €.
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